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KGS Leeste • Schulstraße 40 • 28844 Weyhe 

An die  

Erziehungsberech0gte im 11. Jahrgang  

  Leeste, _________ 

Betriebsprak+kum G11  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberech0gte,  

die Berufswahl ist eine der entscheidendsten Weichenstellungen auf dem Weg in die Zu-
kunB. Welche Karriere passt zu den individuellen Interessen und Stärken? Welche Fähigkei-
ten sind gefragt, und wie kann die bestmögliche Unterstützung auf dem Weg in eine erfolg-
reiche berufliche ZukunB geleistet werden? 
Im digitalen Zeitalter und in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt sind Praxiserfahrun-
gen von unschätzbarem Wert. Sie ermöglichen es jungen Menschen, berufliche Interessen zu 
erkunden, Fähigkeiten zu entwickeln und wertvolle Einblicke in die Anforderungen der mo-
dernen Arbeitswelt zu gewinnen. Prak0ka spielen daher eine zentrale Rolle bei der Berufs- 
und Studienorien0erung unserer Schülerinnen und Schüler. 

Um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, bieten wir im Gymnasialzweig der KGS-Leeste 
im 10. und im 11. Schuljahr je ein zweiwöchiges Prak0kum an. Diese Prak0ka sind darauf 
ausgelegt, nicht nur eine realis0sche Vorstellung vom Berufsleben zu vermi[eln, sondern 
auch Perspek0ven aufzuzeigen, die über tradi0onelle Karrierewege hinausgehen. 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Organisa0on und Durchführung der Prak0ka 
informieren und bi[en Sie, ak0v bei der Auswahl und Vorbereitung zu unterstützen. Gemein-
sam können wir helfen, die Weichen für eine erfolgreiche ZukunB zu stellen. 

Das Prak0kum findet vom _________________________ sta[. 

Bi[e unterstützen Sie Ihr Kind rechtzei0g bei der Suche nach einem geeigneten Prak0kums-
platz. Der gewählte Prak0kumsplatz soll sich an den Interessen, Neigungen, Stärken und Fä-
higkeiten Ihres Kindes orien0eren. Im Poli0k-WirtschaBsunterricht (eine Stunde Berufsorien-
0erung) werden wir das Prak0kum sorgfäl0g vor- und nachbereiten. Die Erfahrungen aus 



dem Prak0kum werden in einem Prak0kumsbericht reflek0ert und am Tag der offenen Tür in 
der Schule präsen0ert.  

Bi[e beachten Sie folgende Hinweise:  

1.) Das Prak0kum ist eine schulische Pflichtveranstaltung. Alle SchülerInnen sind auf dem 
Hin- und Rückweg und im Betrieb unfallversichert sowie für die Zeit im Betrieb haCpflicht-
versichert. (Die Schülerinnen und Schüler unterliegen für die Dauer der Durchführung der Maßnahmen zur Beruflichen Orien0erung 
wie beim Schulbesuch der gesetzlichen Unfallversicherung. Weiteres Informa0ons- und Anleitungsmaterial kann bei der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung e. V. (DGUV) bezogen werden. 
Außerdem besteht HaBpflichtdeckungsschutz durch den Kommunalen Schadenausgleich (KSA) für Schülerinnen und Schüler aus Schulen 
von kommunalen Schulträgern. ) Vgl Erlass zur Beruflichen Orien0erung §8.3 h[ps://www.mk.niedersachsen.de/download/4613/Erlass_Berufli-
che_Orien0erung_an_allgemein_bildenden_Schulen_.pdf 

2.) Das Prak0kum stellt weder ein Ausbildungs- noch ein BeschäBigungsverhältnis dar, daher 
enlällt eine finanzielle Vergütung.  

3.) Während des Prak0kums soll Ihr Sohn/ Ihre Tochter nicht mehr als 35 Stunden, mindes-
tens aber 25 Stunden in der Woche im Betrieb arbeiten. Während des Prak0kums ist eine 
Betreuung durch eine LehrkraB der KGS Leeste sichergestellt. In der Regel wird die/der Poli-
0k-WirtschaBslehrerIn die SchülerInnen während des Prak0kums betreuen.   

4.) Der Prak0kumsplatz darf weder im elterlichen Betrieb sein noch ein Elternteil als Vorge-
setzter im Prak0kumsbetrieb arbeiten.  

5.) Der Prak0kumsplatz soll in erreichbarer Nähe sein, um eine angemessene Betreuung zu 
gewährleisten (Radius ca. 30 km). Ein Besuch weiter enlernt liegender Prak0kumsbetriebe 
(auch in anderen Bundesländern) kann nur in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag an die 
Schulleitung (Frau Marks kathrin.marks@kgs-leeste.eu ) genehmigt werden.  

6.) Der Prak0kumsplatz sollte ein Ausbildungsbetrieb sein (größer als 3 Personen). Falls die 
erste Prak0kumsstelle ein kleiner Betrieb ist, sollte das 2. Prak0kum unbedingt in einem grö-
ßeren Betrieb abgeleistet werden. 

7.) Der Prak0kumsplatz sollte schulzweigangemessen sein. Das ist besonders wich0g, da im 
Prak0kumsbericht der Strukturwandel der Arbeit oder der demographische Wandel thema0-
sieren  werden muss. (vgl. Prak0kumsbericht - Bewertung h[ps://www.kgs-leeste.de/be-
rufsorien0erung/ )  

8.) Die beiden Prak0ka dürfen nicht im gleichen Betrieb und sollten nicht im gleichen Beruf 
durchgeführt werden.   

9.) Hilfen bei der Suche nach Prak0kumsplätzen bietet der Berufsberater der Schule mit ak-
tuellen Stellenangeboten.  

10.) Bei der Wahl der Berufe sollten Sie auf die Auswirkungen z.B. von Allergien achten. 

11.) Bei der Weigerung eines Schülers/ einer SchülerIn, sich trotz angebotener Hilfe einen 
Platz zu suchen, muss er/sie in der Prak0kumszeit die Schule besuchen. Der Prak0kumsbe-
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richt wird mit 0 Punkten bewertet. Insgesamt müssen 25 Praxistage über die gesamte Schul-
zeit nachgewiesen werden (Prak0ka, ZukunBstage).    

12.) Vor dem Betriebsprak0kum ist bei den entsprechenden SchülerInnen die Belehrung 
durch das Gesundheitsamt durchzuführen. (siehe Anlage) 

13.) Grundsätzlich müssen Prak0kumsplätze mit der LehrkraB abgesprochen werden.  

14.) Im 11. Jahrgang können die Fahrtkosten leider nicht vom Landkreis ersta[et werden. 
Weitere Informa0onen dazu befinden sich auf den nächsten Seiten.  

Für Rückfragen zum Prak0kum steht Ihnen die/der WirtschaBs-Poli0klehrerIn oder die BO-Gy 
- BeauBragte (Frau Nickel) gern zur Verfügung. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
Mit freundlichen Grüßen 

______________________ 
Annika Nickel 
(Berufsorien0erung im Gymnasialzweig)  

Anlage: Wich0ge Informa0onen zum Prak0kum/ Anschreiben für die Betriebe  

Mobile User



Wichtige Informationen zum Praktikum

1.)  Welche Schüler müssen eine Belehrung durch das Gesundheitsamt nachweisen? 
Belehrung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist erforderlich: 

- Betriebe, bei denen die Praktikanten folgende Lebensmittel herstellen, behandeln oder 
Inverkehrbringen: 
1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus 
2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 
4.       Eiprodukte 
5. Säuglings- oder Kleinkindernahrung 
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 
7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage 
8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte 
Soßen, Nahrungshefen 

und dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) oder indirekt über Bedarfsgegenstände (z.B. Ge-
schirr, Besteck und andere Arbeitsmaterialien) in Berührung kommen 
oder  
in Küchen von Gaststätten, Restaurants, Kantinen, Cafés oder sonstigen Einrichtungen mit 
und zur Gemeinschaftsverpflegung tätig sind.  

Hier der Link zum Landkreis Diepholz (Anträge, Bescheinigung etc)  
https://www.diepholz.de - Soziales und Gesundheit - Infektionsschutz-Belehrung 

2.) Erstattung der Schülerfahrkosten - Praktikum (im 11. Jahrgang gibt es keine Erstat-
tung) 
Für die Übernahme der Fahrtkosten zum Praktikumsbetrieb gelten grundsätzlich die gleichen 
Voraussetzungen, wie für die Beförderung zur Schule. 
Ein Anspruch auf Schülerbeförderung bzw. Kostenerstattung besteht nur für bestimmte Schü-
lergruppen, grundsätzlich haben die Erziehungsberechtigten die Kosten zu tragen. 
Eine Beförderungspflicht bzw. ein Erstattungsanspruch beschränkt sich auf den im Gesetz 
aufgeführten Personenkreis, d. h. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 10 der allge-
mein bildenden Schulen sowie der 11. und 12. Schuljahrgänge der Schulen für Schülerinnen 
und Schüler mit geistigen Behinderungen, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsvorbereitungsjahr, 
Klasse 1 der Berufsfachschulen ohne Realschulabschluss. 

Anträge, Merkblätter gibt es hier  
https://www.diepholz.de - Bildung im Landkreis - Schülerbeförderung 

 

1.) Belehrung 2.) Erstattung Schülerfahrkosten - Praktikum 3.) Arbeitszeit /Jugendarbeitsschutzgesetz
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3.) Arbeitszeit /Jugendarbeitsschutzgesetz



 

 

KGS Leeste • Schulstraße 40 • 28844 Weyhe 

An die  
Prak0kumsbetriebe im 11. Jahrgang  

  
 Leeste, _________ 

Betriebsprak+kum für die 11. Klassen im Gymnasialbereich    
   

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die KGS-Leeste plant für die elBen Klassen des Gymnasialbereichs ein zweiwöchiges ver-
pflichtendes Betriebsprak0kum im Zeitraum vom ____________ bis ____________. 
Wir möchten uns bereits im Voraus herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie einer Schülerin 
oder einem Schüler unserer Schule die Möglichkeit bieten, wertvolle Praxiserfahrungen in 
Ihrem Unternehmen zu sammeln. 
Dieses Prak0kum ermöglicht es den Jugendlichen, die Berufswelt aus erster Hand kennenzu-
lernen und sich in einem Bereich auszuprobieren, der zu ihren Interessen, Stärken und beruf-
lichen Vorstellungen passt. Ziel ist es, einen praxisnahen Einblick in betriebliche Abläufe und 
die Anforderungen des Arbeitsalltags zu erhalten.  
Das Prak0kum ist ein wich0ger Bestandteil des Lernprozesses. Deshalb wird es im Unterricht 
intensiv vor- und nachbereitet. Während der Prak0kumszeit steht den Schülerinnen und 
Schülern eine feste Ansprechperson aus der Schule zur Seite.   
Sollte es während des Prak0kums zu einem Arbeitsunfall kommen, bi[en wir Sie, uns umge-
hend zu benachrich0gen, damit wir uns sofort mit dem zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger in Verbindung setzen können. Für Rückfragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie bi[e nicht, uns direkt zu kontak0eren 0421-2443230 
und hinterlassen eine entsprechende Nachricht für uns.  

Während ihrer täglichen Prak0kums-Tä0gkeit sollen die Schüler durch einen Betriebsangehö-
rigen betreut werden. Bi[e denken Sie daran, die Prak0kanten auf Unfall-und Gesundheits-
gefahren hinzuweisen.  
Das Betriebsprak0kum ist eine Schulveranstaltung und wird unentgeltlich durchgeführt. Die 
tägliche Arbeitszeit soll pro Tag 5 -7 Stunden dauern.  

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
 

Mit freundlichen Grüßen 

E-Mail 
michael.krutschkel@kgs-leeste.eu 

Web 
www.kgs-leeste.de



 

1. Ziel der Vereinbarung  

Ziel des Praktikums ist es, dass die Schülerinnen und Schüler durch das regelmäßi-
ge praktische Arbeiten und Lernen eine realistische Vorstellung von den Erwartungen 
und Anforderungen im späteren Berufsleben erwerben, eigenverantwortliches zielge-
richtetes Handeln im Betrieb erlernen und ihre Chancen im Hinblick auf die richtige 
Wahl eines Berufes verbessern. Über die Leistung der Schülerin/des Schülers im 
Praktikum stellt der Betrieb eine Beurteilung aus.  

3. Betriebsordnung  

Die Schülerin/der Schüler verpflichtet sich, die geltende Betriebsordnung zur Kennt-
nis zu nehmen und zu beachten. Eine Belehrung durch das Gesundheitsamt gemäß 
Infektionsschutzgesetz ist erforderlich/nicht erforderlich. Die Vorlage eines ärztlichen 
Gesundheitszeugnisses ist erforderlich/nicht erforderlich.  



Der Praktikumsbetrieb stellt sicher, dass die Schülerin/der Schüler in Unfallverhü-
tungsvorschriften und weiteren Sicherheitsbestimmungen unterwiesen wird. Alle 
SchülerInnen sind auf dem Hin- und Rückweg und im Betrieb unfallversichert 
sowie für die Zeit im Betrieb haftpflichtversichert. (Die Schülerinnen und Schüler unterliegen für 
die Dauer der Durchführung der Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung wie beim Schulbesuch der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Weiteres Informations- und Anleitungsmaterial kann bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV) 
bezogen werden. Außerdem besteht Haftpflichtdeckungsschutz durch den Kommunalen Schadenausgleich (KSA) für Schüle-
rinnen und Schüler aus Schulen von kommunalen Schulträgern. ) Vgl Erlass zur Beruflichen Orientierung §8.3 https://www.mk.-
niedersachsen.de/download/4613/Erlass_Berufliche_Orientierung_an_allgemein_bildenden_Schulen_.pdf 

4. Fehlzeiten – Disziplinarverstöße  

Die Schülerin/der Schüler ist verpflichtet, im Falle einer Verhinderung den Grund und 
die voraussichtliche Dauer unverzüglich dem Praktikumsbetrieb und der Schule mit-
zuteilen. Sowohl Fehlzeiten als auch Verstöße gegen die Betriebsordnung werden 
geahndet.  

5. Jugendarbeitsschutzgesetz  

Das Jugendarbeitsschutzgesetz schafft die rechtlichen Voraussetzungen, um Ju-
gendliche vor Überforderung, Überbeanspruchung und deren Gefahren am Arbeits-
platz zu schützen. Der Betrieb verpflichtet sich, diese und alle anderen gesetzlichen 
Schutzregelungen einzuhalten. 
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